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Mandanteninformation für Steuerrecht Unternehmer 
1. Ankauf notleidender Darlehensforderungen: Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb und Ver-

mögensverwaltung 

Bei einem Forderungskäufer kommt es zur Beurteilung der Frage der Nachhaltigkeit seiner Tä-
tigkeit nicht auf die Verwertungs-, sondern auf die Beschaffungsseite an. Der nachhaltige An-
kauf von notleidenden Darlehensforderungen nebst Sicherungsrechten begründet nicht ohne 
Weiteres die Annahme einer originär gewerblichen Tätigkeit des Forderungskäufers. 
Hintergrund 
Die Klägerin firmierte unter A-GmbH & Co. KG. Gegenstand des Unternehmens war "der Ankauf von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Wertpapieren und sonstigen Kapitalanlagen aller Art 
sowie deren Vermietung, Verpachtung und Verwaltung ihres eigenen Vermögens". 

Gründungskomplementärin der Klägerin war die weder am Vermögen noch am Ergebnis beteiligte A-
GmbH (GmbH). Gründungskommanditist der Klägerin und alleiniger Gesellschafter der GmbH war A. 
Er war als Komplementär auch allein zur Geschäftsführung der Klägerin berechtigt und verpflichtet. A 
hielt wiederum den Kommanditanteil sowie die Beteiligung an der GmbH als Treuhänder für Z, die die 
Lebensgefährtin und spätere Ehefrau des E war. 

Mit Vertrag vom 3.4.2007 übertrug A den Geschäftsanteil an der GmbH und seinen Kommanditanteil 
an der Klägerin auf F. Zugleich wurde der Treuhandvertrag dahin geändert, dass F die Beteiligungen 
als Treuhänderin halten sollte. Treugeberin blieb unverändert Z. Im Jahr 2011 wurde Z im Handelsre-
gister als Kommanditistin eingetragen, nachdem F als Kommanditistin der Klägerin ausgetreten war. 
In den Jahren 2004 bis 2006 kaufte die Klägerin für insgesamt 2.050.000 EUR mit Genehmigung der 
Treugeberin von mehreren Banken notleidende Darlehensforderungen unter Nennwert an oder löste 
Darlehensforderungen durch Zahlung einer unter Nennwert der Gesamtforderungen liegenden Summe 
gegen Freigabe diverser Sicherheiten ab. Diesen Kauf- und Ablösungsvorgängen lagen 6 zivilrechtlich 
selbstständige Verträge zwischen den ehemaligen Gläubigern der gekauften und abgelösten Forde-
rungen zu Grunde, von denen 5 vollzogen wurden. Die Verträge wurden mehrheitlich von verschiede-
nen Vergleichsvereinbarungen zwischen den jeweiligen Forderungsschuldnern und den involvierten 
Banken flankiert. Bei allen Kauf- und Ablösungsvorgängen trat die Klägerin als Forderungskäuferin o-
der als diejenige auf, die die fremde Darlehensschuld ablöste. Als Altgläubiger bzw. Forderungsver-
käufer waren bei 3 der Kauf- und Ablösungsverträge die B-Bank (B), einmal die C-Bank und einmal die 
S-GmbH & Co. KG involviert. Schuldner der jeweils erworbenen Forderungen waren in den 5 vollzoge-
nen Kauf- und Ablösungsvorgängen entweder E persönlich oder eine Gesellschaft, an der E zumindest 
beteiligt war. Wenn bei den Kauf- und Ablösungsvorgängen der Klägerin auf Altgläubigerseite die B 
auftrat, waren jeweils unterschiedliche Kreditengagements betroffen. 
Zur Sicherung der gekauften Darlehensforderungen bzw. zur Sicherung der Regressforderung gegen 
den Forderungsschuldner wurden in den Kauf- und Ablösungsverträgen zwischen der Klägerin und 
den Gläubigern sowohl bestehende, akzessorische Sicherheiten als auch zusätzliche nicht akzessori-
sche Sicherheiten auf die Klägerin übertragen. Zusätzlich ließ sich die Klägerin von den jeweiligen 
Forderungsschuldnern Vermögensansprüche aus verschiedenen Beteiligungen abtreten. 

Die Finanzierung der Forderungskaufpreise und Ablösesummen erfolgte zum großen Teil fremdfinan-
ziert. Dabei wurden die angekauften Forderungen selbst und die diesbezüglichen Sicherungsmittel 
zum Teil bereits im Voraus an die finanzierenden Dritten als Sicherheit abgetreten. 

Aus einem Teil der Kauf- und Ablösungsvorgänge erhielt die Klägerin unregelmäßig Einnahmen aus 
den abgetretenen Forderungen sowie den zur Sicherung abgetretenen Vermögensansprüchen, wie 
Mieteinnahmen oder Auskehrungen von Grundstücksverkaufserlösen. Darüber hinaus erfolgten auch 
unregelmäßig Zinszahlungen auf die erworbenen Forderungen. Für die Überwachung der Zahlungen 
und Ansprüche aus den abgetretenen Vermögensrechten unterhielt die Klägerin keine eigenen Büro-
räume. Eigene Angestellte hatte sie nicht. Die Mietverhältnisse wurden weiterhin von den bereits zuvor 
beauftragten Hausverwaltungen verwaltet. Die Buchhaltung erledigte eine Kanzlei, die auch die Kon-
gruenz der auf den Konten der Klägerin eingehenden Mieteinnahmen mit den Aufstellungen der Haus-
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verwaltungen prüfte. Die Klägerin entfaltete keine Mahnungs- oder Vollstreckungstätigkeit gegenüber 
den jeweiligen Schuldnern der abgelösten Forderungen. Keine der abgelösten bzw. erworbenen For-
derungen wurde in den Folgejahren durch die Klägerin verkauft. 

Im Streitjahr erhielt die Klägerin 3.290.000 EUR aus der Verwertung einer Sicherheit. Im Verwertungs-
prozess hatte sie keine aktive Rolle eingenommen. Im Jahr 2016 schrieb die Klägerin – von der Au-
ßenprüfung unbeanstandet – die uneinbringlichen Restforderungen aus den Ablösungsvorgängen ab. 

Im Streitjahr war die Klägerin zudem an der L-GmbH & Co. KG beteiligt, für die bestandskräftig ge-
werbliche Einkünfte gesondert und einheitlich festgestellt waren. An der Gewinnverteilung nahm die 
Klägerin jedoch nicht teil. 

Nachdem die Klägerin zunächst in den Feststellungserklärungen für 2004 und 2005 gewerbliche Ein-
künfte erklärt hatte, teilte sie später dem Finanzamt mit, dass sie keine gewerblichen Einkünfte erziele. 

Für das Streitjahr erklärte sie ausschließlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie Ein-
künfte aus Kapitalvermögen. Obwohl sie keine Gewerbesteuererklärung abgab, erließ das FA einen 
Gewerbesteuermessbescheid für das Streitjahr. 

Den hiergegen von der Klägerin eingelegten Einspruch wies das Finanzamt als unbegründet zurück. 

Das FG folgte der Ansicht der Klägerin und gab der eingereichten Klage statt. Die Klägerin habe ins-
besondere keine originäre gewerbliche Tätigkeit ausgeübt. Eine etwaige Abfärbung gewerblicher Be-
teiligungseinkünfte gem. § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 EStG führe nicht zu einem nach § 2 Abs. 1 Satz 1 
GewStG der Gewerbesteuer unterliegenden Gewerbebetrieb. 

Entscheidung 

Der BFH bestätigt die Auffassung des FG. Die Klägerin unterliegt nicht der Gewerbesteuer. 

Klägerin ist nicht als gewerblich geprägte Personengesellschaft anzusehen 

Die Klägerin war im Streitjahr keine gewerblich geprägte Personengesellschaft i. S. d. § 15 Abs. 3 Nr. 
2 EStG. Die Komplementärin der Klägerin war gesellschaftsvertraglich von der Geschäftsführung, die 
vom Kommanditisten A wahrgenommen wurde, ausgeschlossen. 

Die Klägerin hat auch keine Einkünfte aus einem gewerblichen Unternehmen i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1, Abs. 2 EStG erzielt. Ihre Betätigung hat den Rahmen der privaten Vermögensverwaltung nicht 
überschritten. 

Nach § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG ist Gewerbebetrieb eine selbstständige nachhaltige Betätigung, die mit 
der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird, sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftli-
chen Verkehr darstellt und weder als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft noch als Ausübung ei-
nes freien Berufs noch als eine andere selbstständige Arbeit anzusehen ist. 
Ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des Gewerbebetriebs ist im Übrigen, dass die Betätigung den 
Rahmen einer privaten Vermögensverwaltung überschreitet. 
Eine Tätigkeit ist regelmäßig nachhaltig, wenn sie auf Wiederholung angelegt ist, also eine Wiederho-
lungsabsicht in der Weise besteht, dass weitere Geschäfte geplant sind. Bei Vorliegen von zwei Ge-
schäften wird bereits das Vorliegen der Wiederholungsabsicht vermutet. 

Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit ist auf die Geschäfte, die die gewerbliche Tätigkeit des Steuerpflich-
tigen ausmachen, abzustellen. Bei einem Händler kommt es z. B. auf ein wiederholtes Tätigwerden auf 
der Absatzseite an; ein wiederholtes Tätigwerden auf der Beschaffungsseite reicht nicht aus. Bei ei-
nem Forderungskäufer hingegen ist zur Beantwortung der Frage der Nachhaltigkeit seiner Tätigkeit 
nicht auf die Verwertungsseite, sondern auf die Beschaffungsseite abzustellen, da die entscheidende 
Tätigkeit der Ankauf von Forderungen ist, nicht hingegen das Ob und Wie ihrer Einziehung beispiels-
weise der Verwertung der für sie bestellten Sicherheiten. Die Wiederholungsabsicht muss sich daher 
darauf beziehen, wiederholt (mindestens mit 2 getrennten Erwerbsgeschäften) Forderungen zu erwer-
ben. Abweichendes kann in einem solchen Fall allenfalls dann gelten, wenn der Steuerpflichtige auf 
der Einziehungs- bzw. Verwertungsseite ausnahmsweise besondere Aktivitäten entwickelt, die seine 
Tätigkeit insgesamt als Gewerbebetrieb erscheinen lassen, wie etwa eine besondere büromäßige Or-
ganisation und die Anstellung von Personal. 



Mandanteninformation für Steuerrecht Unternehmer 

Haufe-Index 13685792 3/10 

Die Klägerin hat in einem Zeitraum von Dezember 2004 bis Oktober 2006 6 selbstständige Kauf- oder 
Ablöseverträge mit verschiedenen Altgläubigern geschlossen, von denen 5 Verträge vollständig und 
ohne Leistungsstörungen abgewickelt wurden. Es war daher von einer nachhaltigen Tätigkeit der Klä-
gerin auszugehen. 

Die Grenze der privaten Vermögensverwaltung zum Gewerbebetrieb wird überschritten, wenn nach 
dem Gesamtbild der Betätigung und unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung die Ausnutzung 
substantieller Vermögenswerte durch Umschichtung gegenüber der Nutzung der Vermögenswerte im 
Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanzwerten entscheidend in den Vordergrund tritt. 

§ 14 Abs. 3 AO bestimmt, dass eine Vermögensverwaltung i. d. R. vorliegt, wenn Vermögen genutzt, z. 
B. Kapitalvermögen verzinslich angelegt oder unbewegliches Vermögen vermietet oder verpachtet 
wird. Die "Vermögensverwaltung" wird dadurch nicht abschließend definiert. In der Rechtsprechung 
wird sie negativ danach bestimmt, "ob die Tätigkeit dem Bild entspricht, das nach der Verkehrsauffas-
sung einen Gewerbebetrieb ausmacht". 

Das "Bild des Handels" ist durch die Ausnutzung substantieller Werte durch Umschichtung von Ver-
mögenswerten gekennzeichnet; es unterscheidet sich von der "Vermögensumschichtung im Rahmen 
privater Vermögensverwaltung" durch den marktmäßigen Umschlag von Sachwerten. 

Das "Bild des gewerblichen Dienstleisters" ist durch ein Tätigwerden für Andere, vor allem ein Tätig-
werden für fremde Rechnung geprägt. Im Zusammenhang mit der gewerblichen Dienstleistung hat das 
ungeschriebene Tatbestandsmerkmal der Vermögensverwaltung in Gestalt einer Fruchtziehung aus zu 
erhaltenden Substanzwerten keine rechtliche Bedeutung. 

Die Tätigkeit der Klägerin ähnelt nicht der eines gewerblichen Dienstleisters, weil die Klägerin nicht für 
Andere tätig geworden ist. Sie hat das komplette Ausfallrisiko in Bezug auf die erworbenen Forderun-
gen getragen. Dementsprechend standen Dienstleistungselemente nicht im Vordergrund ihrer Tätig-
keit. 
Sie ist auch nicht als Forderungshändlerin tätig geworden. Ankäufe der Forderungen und Sicherungs-
rechte waren durch die private Nähebeziehung der Treugeberin zu den Forderungsschuldnern moti-
viert. Das persönliche, z. T. familiäre Umfeld widerspricht dem Bild eines Gewerbetreibenden, der sich 
regelmäßig mit seiner Leistung auf einem breiten Markt bewegt. Zur Beitreibung der Forderungen wur-
den keinerlei Aktivitäten unternommen. 

Im Streitfall fehlt es an einem händlertypischen Umschlag der erworbenen Forderungen, weil die Klä-
gerin die notleidenden Forderungen nebst Sicherheiten zwar erworben, diese aber nicht weiterveräu-
ßert hat. Sie hat sich nach dem Erwerb der Forderungen weder aktiv um die Forderungsrealisierung 
bemüht noch für die Überwachung ihrer Zahlungsansprüche eigene Mitarbeiter beschäftigt oder eigene 
Büroräume unterhalten. Dies zeigt nicht nur, dass sie gänzlich anders agiert hat als beispielsweise ein 
Inkassounternehmen, sondern auch, dass ihre Tätigkeit durch die private Nähebeziehung zum Forde-
rungsschuldner E beeinflusst war. 

Ist die Tätigkeit des Forderungskäufers nicht auf die weitere Verwertung der Forderungen durch Ver-
kauf ausgerichtet, zielt sie vornehmlich auf eine Anspruchsrealisierung. Auch wenn im Zeitpunkt des 
Forderungserwerbs Zinszahlungen, Tilgungsleistungen und Erträge aus der Verwertung von Sicherhei-
ten ungewiss sind, so geht die Erwartung des Forderungskäufers gleichwohl dahin, dass es – neben 
etwaigen Zinszahlungen – zu Teil(rück)zahlungen und Erlösen aus der Verwertung von Sicherheiten 
kommt und diese seine Anschaffungskosten übersteigen. Dass sich die Fruchtziehung nicht in einem 
laufenden (wiederkehrenden) Ertrag (Zinsen oder Dividenden) charakterisiert, sondern in der Differenz 
zwischen gezahltem Kaufpreis und Teilrückzahlung bzw. Ertrag aus der Verwertung von Sicherheiten, 
führt nicht zur Annahme eines Gewerbebetriebs. Denn die Fruchtziehung aus zu erhaltenden Sub-
stanzwerten wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Ertragserwartung in der Anspruchsrealisie-
rung liegt. 

Zudem fehlt es an einem Geschäftskonzept der Klägerin, das darin besteht, (zahlungsgestörte) Forde-
rungen zu kaufen, zwischenzeitlich zu halten und zu verkaufen, wobei bereits bei Aufnahme der Tätig-
keit festgestanden hat, dass sich das erwartete positive Gesamtergebnis nur unter Einbeziehung des 
Erlöses aus dem Verkauf der Forderungen erzielen lässt. 
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Auch die "Höhe des Anlagevolumens" und dementsprechend auch die "Höhe des Nennbetrags der 
erworbenen Darlehensforderungen" ist wegen ihrer Unbestimmtheit kein geeignetes Abgrenzungskrite-
rium, zumal der Nennbetrag einer zahlungsgestörten Forderung wenig über Umfang und Risiko des 
Forderungskaufs aussagt. 

Die Tatsache, dass die Forderungserwerbe überwiegend fremdfinanziert waren, führt nicht zur An-
nahme einer Gewerblichkeit. Die Klägerin hat ihre Fremdkapitalkosten nicht aus dem Verkauf der For-
derungen decken wollen, sondern hoffte auf eine (teilweise) Forderungsrealisierung. Daher kommt es 
für die Abgrenzung von privater Vermögensverwaltung und Gewerbebetrieb hier auch nicht darauf an, 
ob die Klägerin erwarten konnte, die Fremdkapitalkosten durch Zinserträge decken zu können, oder ob 
dies unrealistisch war. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die Fremdfinanzierung der Forderungs-
käufe nicht das Risiko der Investition erhöht hat, sondern allein Einfluss auf deren Ertragsaussichten 
hatte. Diese Tatsache ist indes nicht geeignet, eine gewerbliche Tätigkeit der Klägerin zu begründen. 

Gleiches gilt hinsichtlich des Umstands, dass die Klägerin im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit mög-
licherweise auf die Kenntnisse und die Expertise des E zurückgreifen konnte. Denn allein die Nutzung 
fremder (Markt-)Kenntnisse, Erfahrungen und Expertisen sowie die Inanspruchnahme fremder Dienste 
begründen noch kein hinreichendes Indiz für einen Gewerbebetrieb. 

Eine etwaige Abfärbung gewerblicher Beteiligungseinkünfte gem. § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 EStG hat 
nicht zur Folge, dass ein nach § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG der Gewerbesteuer unterliegender Gewer-
bebetrieb gegeben war. 

§ 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG ist verfassungskonform dahin auszulegen, dass die Klägerin – wäre sie als 
gewerbliches Unternehmen i. S. d. § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alt. 2 EStG anzusehen – nicht als nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 GewStG der Gewerbesteuer unterliegender Gewerbebetrieb gilt. 
Nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alt. 2 EStG gilt die mit Einkünfteerzielungsabsicht unternommene Tätig-
keit einer Personengesellschaft in vollem Umfang als Gewerbebetrieb, wenn die Gesellschaft gewerb-
liche Einkünfte i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG bezieht. Dies gilt unabhängig davon, ob die ge-
werblichen Einkünfte i. S. d. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 positiv oder negativ sind (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Alt. 
2 EStG). 

Es kann dahingestellt sein, ob die Klägerin aus der L-GmbH & Co. KG (oder anderen Beteiligungen) 
Beteiligungserträge i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG bezogen hat, die im Streitjahr zu einer sog. 
Aufwärtsabfärbung gem. § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alt. 2 und Satz 2 EStG geführt haben. Denn selbst 
wenn dies der Fall wäre, so wäre die Klägerin gleichwohl nicht als nach § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG der 
Gewerbesteuer unterliegender Gewerbebetrieb anzusehen. 

2. Corona-Überbrückungshilfen sind steuerpflichtig 

Die Zahlungen des Landes NRW einer Corona-Überbrückungshilfe für Selbstständige i. H. v. 
1.000 EUR pro Monat im Zeitraum Juni bis August 2020 sind aufgrund des wirtschaftlichen Zu-
sammenhangs zwischen den Leistungen und der betrieblichen Tätigkeit als Betriebseinnahmen 
steuerpflichtig. 
Hintergrund 
Das Land NRW hatte im Rahmen der für den Zeitraum Juni bis August 2020 bewilligten Überbrü-
ckungshilfe (Überbrückungshilfe I) den aus Bundesmitteln finanzierten Teil durch eine aus Landesmit-
teln gespeiste sog. NRW Überbrückungshilfe Plus ergänzt. Diese sah für Solo-Selbstständige, Freibe-
rufler und im Unternehmen tätige Inhaber von Einzelunternehmen sowie Personengesellschaften eine 
Zahlung i. H. v. 1.000 EUR pro Monat für maximal 3 Monate (Juni, Juli und/oder August 2020) als 
Wirtschaftsförderungsleistung vor, wenn für diese Zeit keine Grundsicherung nach dem Sozialgesetz-
buch (SGB) gezahlt wurde. 

Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass das Bundesprogramm der Überbrückungshilfe I bestimmte, 
dass Kosten des privaten Lebensunterhalts nicht abgedeckt waren. Da viele Unternehmensinhaber, 
Freiberufler und Solo-Selbstständige die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld II nicht 
erfüllten, sollte ihnen durch die NRW Überbrückungshilfe Plus geholfen werden, wenn sie die Antrags-
voraussetzungen für die Überbrückungshilfe des Bundes erfüllten. 

Das Finanzamt erhöhte den Gewinn um die erhaltenen Überbrückungshilfen. 
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Entscheidung 

Das FG wies die eingelegte Klage ab. Es entschied, dass es sich bei der Corona-Überbrückungshilfe 
auch insoweit um Betriebseinnahmen handelt, als das Land NRW damit pauschal 1.000 EUR monat-
lich für Lebenshaltungskosten an den Steuerpflichtigen gezahlt hat. 
Mit der Zahlung der NRW Überbrückungshilfe Plus konnten Ausgaben für die private Lebensführung 
beglichen werden. Voraussetzung für die Bewilligung dieser Überbrückungshilfe war jedoch, dass der 
Umsatzrückgang im Fördermonat mindestens 40 % im Vergleich zum Umsatz des Vergleichsmonats 
betrug. Andernfalls entfiel die Wirtschaftsförderung von pauschal 1.000 EUR anteilig für den jeweiligen 
Fördermonat. 

Vor diesem Hintergrund beurteilte das FG die Zahlungen der NRW Überbrückungshilfe Plus für die 
Monate Juni bis August 2020 als Betriebseinnahmen des Steuerpflichtigen, da zwischen den Leistun-
gen und dem Betrieb des Steuerpflichtigen ein wirtschaftlicher Zusammenhang bestand. 

Die Unterstützung gem. Nr. 5 Abs. 8 der Überbrückungshilfe NRW wurde nur an Freiberufler und Un-
ternehmer gezahlt, die ihre Tätigkeit während des Förderzeitraums im Haupterwerb von einer in NRW 
befindlichen Betriebsstätte oder einem in NRW befindlichen Sitz der Geschäftsführung aus ausführten. 

Die Zahlung der NRW Überbrückungshilfe Plus hing zudem von der Höhe des Umsatzes im Förder-
zeitraum im Vergleich zum Umsatz des Vergleichsmonats ab. Die Zuwendungen wurden vom Land 
NRW geleistet, um dem Empfänger die Möglichkeit zu geben, sich weiter der betrieblichen oder freibe-
ruflichen Tätigkeit zu widmen. 

Die Zahlungen waren auch nicht nach § 3 Nr. 2 Buchst. d EStG oder nach § 3 Nr. 11 EStG steuerfrei. 
Nach § 3 Nr. 2 Buchst. d EStG sind Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliede-
rung in Arbeit nach dem SGB II steuerfrei. Damit war im Streitjahr das sog. Arbeitslosengeld II ge-
meint, das als "Grundsicherung für Arbeitssuchende" eingeführt worden war. Eine entsprechende An-
wendung der Steuerbefreiung von Leistungen des Arbeitslosengeldes II auf Bezüge aus öffentlichen 
Mitteln für Personen, die – wie der Steuerpflichtige – nicht arbeitsuchend sind, sondern Einkünfte aus 
selbstständiger Arbeit erzielen, kommt nach Auffassung des FG nicht in Betracht. Die Steuerbefreiung 
nach § 3 Nr. 11 EStG greift nicht, weil die Mittel nicht wegen einer Hilfsbedürftigkeit des Steuerpflichti-
gen bewilligt wurden. 

3. Gewinnaufschlag für die Auflösung einer 6b-Rücklage ist verfassungskonform 

Der Gewinnzuschlag, der bei Auflösung einer § 6b-Rücklage wegen Nichtdurchführung der Re-
investition entsteht, ist nicht mit den durch das Bundesverfassungsgericht für Verzinsungszeit-
räume ab dem 1.1.2019 als verfassungswidrig eingestuften Nachzahlungszinsen zu verglei-
chen. 
Hintergrund 

Die Klägerin X war in einer Erbengemeinschaft (Mit-)Eigentümerin eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft. Die Gemeinschaft veräußerte ein Grundstück an die Stadt. Als Gegenleistung übertrug 
die Stadt diverse Grundstücke an die Gemeinschaft. Zusätzlich zahlte die Stadt ein Aufgeld. 

Anlässlich der Grundstücksveräußerung ergab sich ein Veräußerungsgewinn. Hiervon abgezogen 
wurden gem. § 6b EStG die Anschaffungskosten inklusive Nebenkosten für die von der Stadt übertra-
genen Grundstücke. Nach gewinnerhöhender Auflösung eines weiteren Betrags ergab sich im Wirt-
schaftsjahr 2018/2019 ein Stand der Rücklage gem. § 6b EStG zum 30.1.2019 i. H. v. von XXX EUR. 

Mit Gesellschaftsvertrag wurde zum XX.XX.2020 eine GbR, Klägerin Y, gegründet; Gesellschafter wa-
ren C. D. und die Klägerin X in Erbengemeinschaft zu 2/3 und A.B., zu 1/3. Die Erbengemeinschaft C. 
D./ Klägerin X überließ der Klägerin Y die gesamten Betriebsflächen und sämtliche Wirtschaftsgebäu-
de zur Nutzung. Sie stellten Sonderbetriebsvermögen der Erbengemeinschaft dar und wurden dorthin 
einschließlich der Rücklage gem. § 6b EStG zu Buchwerten übertragen. 

Des Weiteren brachten die Gesellschafter die betrieblichen Forderungen, die kurzfristigen Verbindlich-
keiten, das lebende und tote Inventar, das Vorratsvermögen und die Zahlungsansprüche nach § 6 Abs. 
3 EStG zu Buchwerten in das Gesamthandsvermögen der Klägerin ein. lm Jahresabschluss für das 
Wirtschaftsjahr 2020/2021 löste die Klägerin Y die Rücklage nach § 6b EStG in Höhe eines Teilbetrags 



Mandanteninformation für Steuerrecht Unternehmer 

Haufe-Index 13685792 6/10 

in der Sonderbilanz der Erbengemeinschaft C. D./ Klägerin X auf. Wegen der Nichtinanspruchnahme 
der Rücklage nahm sie einen außerbilanziellen Gewinnzuschlag nach § 6b EStG vor. Im Jahr 2021 
verstarb C. D. und Alleinerbin wurde die Klägerin X. 

Der Beklagte stellte mit Bescheid für 2020 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Be-
steuerungsgrundlagen vom 25.2.2022 die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft wie erklärt fest. Im 
Sonderbetriebsgewinn waren der hälftige Betrag aus der Auflösung der § 6b-Rücklage und außerbi-
lanziell der hälftige Gewinnzuschlag gem. § 6b Abs. 7 EStG enthalten. 

Gegen den ergangenen Feststellungsbescheid legte die Klägerin Y Einspruch ein. Zur Begründung 
trug sie u. a. vor, dass aufgrund eines vor dem FG Münster anhängigen Verfahrens zu der Frage, ob 
die gesetzlich festgelegte Höhe der Säumniszuschläge von 1 % pro Monat verfassungsgemäß sei, mit 
Entscheidungen zu anderen Verzinsungstatbeständen insbesondere zu § 6b EStG zu rechnen sei. In-
soweit begehrte die Klägerin ein Ruhen des Verfahrens. Das Finanzamt lehnte ein Ruhen des Verfah-
rens ab und wies den Einspruch als unbegründet zurück. 

Entscheidung 
Die hiergegen erhobene zulässige Klage ist unbegründet. Das Finanzamt hat zutreffend wegen der 
fehlenden Reinvestition einen außerbilanziellen Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 7 EStG angesetzt. 
Das Gericht verweist u. a. darauf, dass, soweit eine nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EStG gebildete Rücklage 
gewinnerhöhend aufzulösen sei, ohne dass ein entsprechender Betrag nach § 6b Abs. 3 EStG abge-
zogen wird, der Gewinn des Wirtschaftsjahres, in dem die Rücklage aufgelöst wird, für jedes volle 
Wirtschaftsjahr, in dem die Rücklage bestanden hat, um 6 % des aufgelösten Rücklagenbetrags zu er-
höhen sei. 

Diese Voraussetzungen lägen im gegebenen Fall unstreitig vor. Im Hinblick auf die Höhe des Gewinn-
zuschlags sei das Gericht jedoch nicht von deren Verfassungswidrigkeit überzeugt. Das Verfahren sei 
daher nicht gem. § 74 FGO auszusetzen und dem Bundesverfassungsgericht gem. Art. 100 Abs. 1 GG 
die Frage vorzulegen, ob § 6b Abs. 7 EStG mit dem Grundgesetz, insbesondere mit Art. 3 Abs. 1 GG, 
vereinbar ist. Zwar führe § 6b Abs. 7 EStG zu einer Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der 
Steuerpflichtigen, die Anlagegüter veräußern. Gemessen am allgemeinen Gleichheitssatz erweise sich 
diese Ungleichbehandlung aber als verfassungsgemäß. 

Auch im Hinblick auf die Neuregelung zur Höhe der Nachzahlungs- und Erstattungszinsen in § 238 
Abs. 1a AO ergebe sich nach der Überzeugung des Gerichts kein Verstoß gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz. 

Insoweit sei zu beachten, dass sich die Unvereinbarkeitserklärung des Bundesverfassungsgerichts 
ausdrücklich nicht auf andere Verzinsungstatbestände erstreckt, also insbesondere nicht auf Stun-
dungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen, sodass insoweit keine gesetzgeberische Anpassung 
des Zinssatzes erfolgte. 

Im Rahmen dieser Verzinsungstatbestände hat es der Steuerpflichtige selbst in der Hand, eine Zins-
pflicht auszulösen. Hängt die Erfüllung eines Zinstatbestands dergestalt vom Willen des Steuerpflichti-
gen ab, sei der Gesetzgeber berechtigt, einen vom Marktniveau unabhängigen Zinssatz festzusetzen. 
Für den Gewinnzuschlag des § 6b Abs. 7 EStG gelte dieses in gleicher Weise. Eine Änderung der Zu-
schlagshöhe bedürfte einer Gesetzesänderung durch den Gesetzgeber. 

4. Mitgliedsbeiträge eines Fitnessstudios: Wie erfolgt die Besteuerung während der Corona-
Pandemie? 

Hat ein Fitnessstudio als Gegenleistung für die Schließzeiten während der Corona-Pandemie 
eine Verlängerung der Mitgliedschaft angeboten und haben sich Mitglieder dafür entschieden, 
unterliegen die entsprechenden Mitgliedsbeiträge als Vorauszahlung der Umsatzsteuer. 
Hintergrund 

Die Klägerin betreibt mehrere Fitnessstudios, deren Betrieb ihr ab dem 17.3.2020 durch Allgemeinver-
fügung der jeweiligen Kommunen aufgrund der Corona-Pandemie untersagt worden war. Mit E-Mail 
vom selben Tag teilte sie ihren Kunden/Mitgliedern mit, dass – wenn diese ihre Zahlung nicht zurück-
fordern – sich die Vertragslaufzeit bei Dauerverträgen um die Dauer der Schließung taggenau verlän-
gert. Das jeweilige Mitglied musste hierzu nach Wiedereröffnung des Studios ein Formular ausfüllen, 
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das die Trainingsgutschrift regelte. Nach der Wiedereröffnung konnten die Mitglieder anhand von zwei 
unterschiedlichen Vordrucken wählen, dass sich entweder das nächstmögliche ordentliche Vertrags-
ende um die Zeit der Schließung verschiebt (Zeitgutschrift) oder dass sie einen übertragbaren Gut-
schein im Wert der während der Schließzeit gezahlten Beiträge erhalten. Von den etwa 17.000 Mitglie-
der machten knapp 3.000 Mitglieder von den Formularen Gebrauch, die Mehrzahl davon entschied 
sich für die Zeitgutschrift. 

Die Klägerin vertrat die Auffassung, sie habe gegenüber den Mitgliedern, die bis Ende des Jahres 
2020 nicht von einem der Antragsformulare Gebrauch gemacht hätten, endgültig keine Leistungen für 
die während der Schließzeit im Wege des Lastschriftverfahrens weiterhin gezahlten Mitgliedsbeiträge 
erbracht. Die ihr dennoch belassenen Beiträge unterlägen mangels Leistungsaustauschs nicht der 
Umsatzsteuer. Dem folgte das Finanzamt nicht. 

Entscheidung 
Das Finanzgericht wies die Klage als unbegründet zurück. Danach hat das Finanzamt zu Recht die in 
der durch die Corona-Pandemie bedingten Schließzeiten fortgezahlten Mitgliedsbeiträge auch derjeni-
gen Mitglieder, die nicht von einem der Antragsformulare Gebrauch gemacht hatten, als Anzahlung der 
Umsatzbesteuerung zugrunde gelegt. Nach Ansicht des Finanzgerichts hat die Klägerin ihren Mitglie-
dern durch die E-Mail vom 17.3.2020 angeboten, den jeweils geschlossenen Vertrag dahingehend zu 
ändern, dass sie ihre Leistung teilweise (taggenau für die Dauer der durch die Corona-Pandemie be-
dingten Schließzeit) im Anschluss an die reguläre Vertragslaufzeit (und das jeweilige Mitglied die Ge-
genleistung vorab während der Schließzeit) erbringt. 
Dieses Angebot hätten die Mitglieder konkludent angenommen, indem sie der durch die Klägerin ver-
anlassten Lastschrift nicht widersprochen haben. Auf den Zugang der Annahmeerklärung habe die 
Klägerin vorliegend konkludent verzichtet, indem sie eine Verlängerung der Mitgliedschaft um den Zeit-
raum der Schließung bei Fortzahlung in Aussicht gestellt hat. Daneben sei auch nach der Verkehrssitte 
nicht zu erwarten gewesen, dass die Klägerin von rund 17.000 Mitgliedern Annahmeerklärungen erhal-
ten wollte. Nachdem die jeweiligen Fitnessstudio-Verträge auf diese Weise geändert wurden, bedurfte 
es später keiner (erneuten) Änderung durch das Ausfüllen eines durch die Klägerin bereitgestellten An-
tragsvordrucks. 

5. Wie sind Aufwendungen für einen Zinsswap gewerbesteuerrechtlich zu qualifizieren? 

Aufwendungen für einen Zinsswap sind bei isolierter Betrachtung gewerbesteuerrechtlich nicht 
als Entgelte für Schulden zu qualifizieren. Wird im Zusammenhang mit einem Darlehen ein 
Zinsswap-Geschäft abgeschlossen, können die Swap-Aufwendungen jedoch Entgelte für 
Schulden sein, wenn der Darlehensvertrag und das Swap-Geschäft eine wirtschaftliche Einheit 
bilden. 
Hintergrund 

Gegenstand des Unternehmens der Klägerin ist die Gewinnung und Vermarktung von Windenergie 
einschließlich des Betriebs von Windparkanlagen. 

Zur Finanzierung mehrerer Windenergieanlagen schlossen die B GmbH und die C GmbH als Rechts-
vorgängerinnen der Klägerin mit Konsortialvertrag vom 21.7.2006 einen variabel verzinsten Investiti-
onskredit (Darlehensvertrag) mit einem Bankenkonsortium über ein Gesamtvolumen von 181.500.000 
EUR und einer Laufzeit bis Ende 2022 ab. Der variable Zinssatz richtete sich nach dem Euro Interbank 
Offered Rate (EURIBOR) zuzüglich einer Marge der Banken. Zum Bankenkonsortium gehörten zu-
nächst 4 spanische Banken. 

Zudem schloss die Klägerin am 21.7.2006 mit den genannten Banken nach Maßgabe der Standard-
rahmenverträge des spanischen Bankenverbandes einen Rahmenvertrag über Finanzierungsgeschäf-
te, der im Definitionsteil des Darlehensvertrags als "Hedge Agreements" definiert wird. Mit diesem 
Rahmenvertrag vereinbarte die Klägerin mit den finanzierenden Banken eine Absicherung des Darle-
hens gegen Zinsschwankungen im Umfang von mindestens 50 % des Darlehensbetrags für mindes-
tens 7 Jahre. 
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Mit Vereinbarung vom 19.10.2006 traten weitere 6 Banken dem Konsortium bei, indem die bisher be-
teiligten Banken einen Teil ihrer Vertragsposition an diese Banken abtraten. Das Konsortium bestand 
anschließend aus 10 Banken, die in unterschiedlichem Umfang beteiligt waren. 

Insgesamt war ein Darlehensmaximalbetrag von 181.500.000 EUR zugesagt. Das Darlehen valutierte 
zunächst i. H. v. 109.174.571 EUR. Dabei gewährten die ursprünglichen 4 Konsortialbanken letztlich 
der Klägerin Darlehen i. H. v. jeweils 13.679.573,75 EUR. 

Im Zeitraum vom 31.10.2006 bis zum 12.01.2007 schloss die Klägerin mit den 4 Banken des ursprüng-
lichen Konsortiums jeweils einzelne, inhaltlich weitgehend identische Zinsswap-Verträge zur Absiche-
rung von etwaigen Zinsänderungsrisiken ab. 

Der vereinbarte Festzinssatz der Zinsswap-Verträge betrug 3,94 %. Die Verträge sahen unabhängig 
von der Valutierung des Darlehens eine feste Laufzeit bis zum 31.12.2014 vor und bezogen sich auf 
Sicherungsbeträge von jeweils 20.000.000 EUR, die über die Vertragslaufzeit abgeschmolzen wurden. 
So wurde der Gesamtbetrag der Zinsswap-Geschäfte von zunächst 80.000.000 EUR bis zum 
31.12.2010 auf insgesamt 66.912.000 EUR und zum 31.12.2011 auf 62.208.000 EUR reduziert. Zu 
diesen Zeitpunkten beliefen sich die variabel verzinslichen Kreditverbindlichkeiten der Klägerin gegen-
über dem Bankenkonsortium auf 126.074.000 EUR (2010) und auf 116.895.000 EUR (2011). 

Die Aufwendungen der Klägerin aus den Zinsswap-Verträgen, die daraus resultierten, dass der flexible 
Zinssatz tatsächlich unter 3,94 % blieb, beliefen sich auf 2.086.254 EUR im Streitjahr 2010 und auf 
1.625.500 EUR im Streitjahr 2011. 

Die Klägerin bildete in den handelsbilanziellen Jahresabschlüssen zum 31.12.2010 und 31.12.2011 
aus dem Darlehensvertrag und den Zinsswap-Verträgen eine Bewertungseinheit i. S. d. § 254 HGB 
und verzichtete auf einen Ausweis der negativen Marktwerte der Swap-Geschäfte. Die Aufwendungen 
für die Swap-Verträge berücksichtigte sie weder als Zinsaufwendungen i. S. d. § 4h EStG noch als 
Entgelte für Schulden i. S. d. § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 GewStG. 
Nach einer bei der Klägerin durchgeführten Außenprüfung vertrat das Finanzamt die Ansicht, dass die 
Aufwendungen zur Zinssicherung aus den Zinsswap-Verträgen i. H. v. 2.086.254 EUR (2010) und i. H. 
v. 1.625.500 EUR (2011) als Zinsen für Zwecke der gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnung nach § 
8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 GewStG zu behandeln seien; dies führte in den Streitjahren zu Entgelten für 
Schulden in Höhe von insgesamt 4.640.841 EUR (2010) und 4.722.580 EUR (2011). 

Das Finanzamt erließ dementsprechende Änderungsbescheide zum Gewerbesteuermessbetrag 2010 
und 2011 und zur gesonderten Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes zum 31.12.2010 
und 31.12.2011. 

Die Einsprüche der Klägerin hiergegen hatten keinen Erfolg. Das FG gab der Klage jedoch statt. 

Entscheidung 

Der BFH folgte der Auffassung des FG und wies die Revision des Finanzamts als unbegründet zurück. 
Die Aufwendungen der Klägerin aufgrund der Zinsswap-Vereinbarungen gehören nicht zu den "Entgel-
ten für Schulden" i. S. d. § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 GewStG und werden diesen auch nicht durch § 8 
Nr. 1 Buchst. a Satz 2 GewStG gleichgestellt. 

Als Entgelte für Schulden sind nach § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 GewStG nur die Gegenleistungen für 
die Zurverfügungstellung von Fremdkapital hinzuzurechnen. Leistungen, die nicht die Nutzung des 
Fremdkapitals abgelten, die also nicht mit der tatsächlichen Nutzung oder der Nutzungsmöglichkeit 
von Fremdkapital zusammenhängen, sondern für eine andere Leistung oder aus einem anderen 
Rechtsgrund erbracht werden, sind nicht hinzuzurechnen. Denn solche Entgelte werden nicht, wie vom 
Gesetz gefordert, "für" die Zurverfügungstellung des Fremdkapitals geleistet, sondern aus einem ande-
ren Grund, etwa für eine Bürgschaft oder für das Bereithalten der erst später auszuzahlenden Gelder. 

Gegenleistungen für die Fremdkapitalnutzung sind in erster Linie die laufenden Zinsen im Sinne des 
bürgerlichen Rechts. Der Begriff des Entgelts umfasst aber auch andere Leistungen, die der Kredit-
nehmer für die Nutzung des Fremdkapitals an den Kreditgeber zu erbringen hat, die wirtschaftlich be-
trachtet Zinscharakter haben. 
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Bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen des § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 GewStG vorliegen, muss 
grundsätzlich jedes Schuldverhältnis für sich betrachtet werden. Die Zusammenfassung mehrerer 
Schuldverhältnisse ist grundsätzlich nicht möglich, selbst wenn sie ohne einander nicht denkbar wären. 
Dies gilt entsprechend für die Entgelte für Schulden, nämlich für die Gegenleistungen für die Zurverfü-
gungstellung von Fremdkapital. 

Ausnahmsweise sind mehrere Verbindlichkeiten als eine einheitliche Schuld zu werten, wenn die ein-
zelnen Schuldverhältnisse wirtschaftlich zusammenhängen und es dem Zweck des § 8 Nr. 1 Buchst. a 
Satz 1 GewStG widerspräche, diesen Zusammenhang unberücksichtigt zu lassen. Dieser Zweck liegt 
darin, den Ertrag des im Betrieb arbeitenden Kapitals in vollem Umfang der Besteuerung nach dem 
Gewerbeertrag zu unterwerfen und im Wesentlichen eine Gleichstellung von Erträgen aus eigen- und 
fremdfinanziertem Kapital herbeizuführen. 

Für Zinsswap-Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Erhalt eines Darlehens stehen, gelten 
die entsprechenden Grundsätze. Da sie in § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 2 GewStG nicht genannt werden, 
kommt es für die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung darauf an, ob diese Aufwendungen unmit-
telbar dem Begriff der "Entgelte für Schulden" gem. § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 GewStG unterfallen 
können. 

Bei einem Zinsswap-Geschäft fehlt es an der für den Zinsbegriff wesenstypischen Voraussetzung der 
Überlassung von Kapital auf Zeit. Ein Zinsswap (swap: Tausch) dient dazu, die sich aus schwanken-
den Zinssätzen ergebenden Risiken zu optimieren und damit letztlich der Zinssicherung. Abgesichert 
wird durch den Zinsswap im Fall der variablen Verzinsung das Risiko der Zinsänderung. Vereinbaren 
zwei Parteien für eine festgelegte Laufzeit den Austausch von Zinszahlungsverpflichtungen auf einen 
gleich hohen Kapitalbetrag, dann werden lediglich die Zinserträge und der Zinsaufwand ausgetauscht. 
Im Unterschied zu einem verzinslichen Darlehensvertrag nach § 488 Abs. 1 Satz 2 BGB werden auf-
grund des Zinsswaps daher keine Zinsen im Rechtssinne gezahlt. 

Für die Frage, ob Zinsswap-Aufwendungen, die im Zusammenhang mit einem Darlehen stehen, "Ent-
gelte für Schulden" sind, knüpft die Literatur daran an, ob das Zinsswap-Geschäft mit dem Finanzie-
rungsgeschäft in einem so engen wirtschaftlichen Zusammenhang steht, dass insgesamt ein wirt-
schaftlich einheitliches Geschäft im Sinne eines festverzinslichen Finanzierungsgeschäfts entsteht. Ei-
ne solche wirtschaftliche Einheit liege vor, wenn Personenidentität im Hinblick auf die Zinsswap- und 
Finanzierungsvereinbarung bestehe, die Berechnung der zu leistenden Swap-Zahlungen stets in Ab-
hängigkeit von der Fremdkapitalaufnahme erfolge und damit Deckungsgleichheit hinsichtlich Betrag 
und Laufzeit der Finanzierungs- und der Zinsswap-Vereinbarung bestehe und die 
Zins(swap)zahlungstermine und Zinsanpassungstermine der Geschäfte zumindest überwiegend aufei-
nander abgestimmt werden. Andere Stimmen lassen es unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausrei-
chen, wenn der Zinsswap in Ergänzung und zur Absicherung des Grundgeschäfts (Darlehen) abge-
schlossen wird. Ein starkes Indiz für einen wirtschaftlichen Zusammenhang könne vorliegen, wenn der 
Zinsswap in Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung gemäß dem Darlehensvertrag abgeschlossen 
werde. 

Nach Auffassung des BFH sind die Grundsätze der nur ausnahmsweise möglichen Zusammenfassung 
mehrerer Schuldverhältnisse zu einer einheitlichen Schuld auch bei Zinsswap-Vereinbarungen an-
wendbar, die zur Absicherung von Zinsrisiken bei Darlehensverträgen mit variablem Zinssatz ge-
schlossen werden. Wird im Zusammenhang mit einem solchen Darlehen ein Zinsswap-Vertrag abge-
schlossen, so können die Swap-Aufwendungen allerdings nur dann als Entgelte für Schulden i. S. d. § 
8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 GewStG qualifiziert werden, wenn der Darlehensvertrag und der Zinsswap-
Vertrag eine wirtschaftliche Einheit bilden und die Swap-Aufwendungen deshalb einen zinsähnlichen 
Charakter haben. Das bedeutet keine Gleichsetzung mit einer rein wirtschaftlichen Betrachtungsweise. 
Denn für die Bestimmung der hinzuzurechnenden "Entgelte für Schulden" ist der Gesetzeswortlaut und 
nicht eine davon abweichende wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgeblich. 
Für die Annahme einer einheitlichen Schuld bzw. einer wirtschaftlichen Einheit mit der Folge, dass 
auch die Zinsswap-Aufwendungen den Entgelten für Schulden unterfallen, reicht der Umstand, dass 
der eine Vertrag ohne den anderen nicht geschlossen worden wäre oder dass in dem Darlehensver-
trag der Zinsswap-Vertrag als Absicherungsgeschäft vereinbart worden ist, nicht aus. 
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Ein Veranlassungszusammenhang zwischen Darlehen und Zinsswap ist für die wirtschaftliche Einheit 
beider Geschäfte allein ebenfalls noch nicht hinreichend. 
Laufende Zahlungen sind im Rahmen eines Zins-Währungs-Swaps zwar als Werbungskosten 
(Schuldzinsen) bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen, soweit sie auf 
den Unterschiedsbetrag zwischen den getauschten Zinssätzen entfallen und damit das Zinsände-
rungsrisiko absichern. Der an den Zinsen insoweit haftende ursprüngliche Veranlassungszusammen-
hang setzt sich an den aufgrund des Zins-Währungs-Swaps fälligen Zahlungen fort, soweit diese den 
Tausch der Zinssätze und damit die laufende Einkünfteerzielung aus der Immobilie betreffen. 

Ein bloßer Kausal- oder Veranlassungszusammenhang begründet jedoch nicht zwingend auch eine 
wirtschaftliche Einheit zwischen Darlehen und Zinsswap. Vielmehr bedarf es einer zusätzlichen Vo-
raussetzung, um die Aufwendungen aufgrund des Zinsswaps ausnahmsweise ebenfalls als Entgelte 
für Schulden qualifizieren zu können. Dass die Verbindlichkeiten aus dem Darlehen (Grundgeschäft) 
und dem Zinsswap (Absicherungsgeschäft) als einheitliche Schuld zusammengefasst werden, kommt 
nur dann in Betracht, wenn beide Geschäfte in sachlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht eng mit-
einander verflochten sind. Diese Voraussetzung ist nur dann erfüllt, wenn beide Geschäfte bezüglich 
der Beträge und der Laufzeiten, der Zeitpunkte des Vertragsschlusses und der vertragschließenden 
Personen im Wesentlichen kongruent sind und insbesondere die Fälligkeitstermine der Zins- und 
Swap-Verbindlichkeiten aufeinander abgestimmt sind. Nur unter diesen Bedingungen können die zivil-
rechtlich eigenständigen und deshalb grundsätzlich auch steuerrechtlich getrennt zu betrachtenden 
Schuldverhältnisse des Darlehens und des Zinsswaps als ein einheitliches Schuldverhältnis zu werten 
sein. 

Anhand dieser Kriterien ist im Rahmen einer Gesamtwürdigung der vertraglichen Vereinbarungen und 
der tatsächlichen Durchführung des Darlehens und des Zinsswaps festzustellen, ob im Hinblick auf § 8 
Nr. 1 Buchst. a Satz 1 GewStG ausnahmsweise von einer wirtschaftlichen Einheit auszugehen ist. 

Beim Abschluss der Verträge waren weder Laufzeit noch Valutahöhe im Darlehensvertrag und in der 
Swap-Vereinbarung nahezu deckungsgleich. Nicht nur die Valutastände des Darlehens und Zinsswaps 
entwickelten sich gegenläufig, sondern auch die Zahlungen waren aufgrund der Zinsswap-
Vereinbarungen unabhängig von den Ansprüchen und Verpflichtungen des Darlehensvertrages zu er-
bringen. Dabei war zu berücksichtigen, dass die ursprünglichen Konsortialbanken, die auch Vertrags-
partner der Zinsswap-Vereinbarungen mit der Klägerin wurden, letztlich der Klägerin nur Darlehen in 
Höhe von jeweils 13.679.573,75 EUR gewährten, während die Zinsswap-Vereinbarungen sich auf je-
weils 20 Mio. EUR bezogen. Die Zinsswap-Vereinbarungen sind auch nicht anteilsmäßig auf die später 
eintretenden Konsortialbanken übergegangen. Eine einheitliche Schuld konnte daher nicht angenom-
men werden. Die Zinsswaps wurden nicht allein zu Spekulationszwecken vereinbart, sondern in Erfül-
lung der vertraglichen Verpflichtung aus dem Darlehensvertrag abgeschlossen. Eine für die gewebe-
steuerliche Hinzurechnung ausreichende inhaltliche Verknüpfung war aber aufgrund der anderen auf-
geführten Umstände gleichwohl zu verneinen. Die Zusammenfassung mehrerer – grundsätzlich ein-
zeln zu beurteilender – Schuldverhältnisse kann nicht allein deshalb erfolgen, weil sie ohne einander 
nicht denkbar sind. 


